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Träger der Maßnahme       

Sitz des lokalen Vereins bzw. Verbandes (Stadt bzw. Gemeinde)       

Antragsteller (Name, Vorname)       (rechtsverbindliche Vertretung z.B. Vorstandsmitglied) 

Anschrift        

Telefon       E-Mail       Datum       

Bankverbindung (entsprechendes bitte eintragen!) 
Kontoinhaber:         
IBAN:              
Institut: 

Pauschalförderung der Jugendverbände und -vereine 
(Der Antrag muss jeweils bis zum 01. Oktober des Vorjahres dem Jugendamt des Kreises Coesfeld vorliegen!) 

 
Wir sind eine Jugendgruppe gemäß § 12 SGB VIII bzw. eine vergleichbare Organisation. 
(entsprechendes bitte ankreuzen!) 

 

 Jugendgruppen in Form selbstständiger Vereine, sofern diese einem anerkannten Jugendverband auf 

Bundes- und/oder Landesebene angehören und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe sind  

und in denen die jungen Mitglieder (Stimmrecht für Mitglieder ab 14 Jahren oder jünger, Mitglieder die 

noch nicht 27 Jahre alt sind) mindestens die Stimmmehrheit stellen. 

 

 Jugendgruppen als Untergliederungen von Vereinen, die in deren Satzung als eigenständige 

Untergliederung verankert sind, über eine eigene Jugendordnung verfügen und in denen die jungen 

Mitglieder (Stimmrecht für Mitglieder ab 14 Jahren oder jünger, Mitglieder, die noch nicht 27 Jahre alt sind, 

müssen mindestens die Stimmmehrheit stellen) ihre Vertretung eigenständig wählen. Der Verein oder die 

Untergliederung müssen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe sein. 

 

 sonstige Jugendgruppen als Zusammenschlüsse junger Menschen bei anerkannten Trägern der freien 
Jugendhilfe. 
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a) Mitgliederzahlen (Stand: 30. November des Vorjahres) 
(entsprechendes bitte ergänzen!) 

 

Altersgruppen weiblich männlich divers Gesamtzahl 

6 bis noch nicht 7 Jahre         

7 bis noch nicht 8 Jahre         

8 bis noch nicht 9 Jahre         

9 bis noch nicht 10 Jahre         

10 bis noch nicht 11 Jahre         

11 bis noch nicht 12 Jahre         

12 bis noch nicht 13 Jahre         

13 bis noch nicht 14 Jahre         

14 bis noch nicht 15 Jahre         

15 bis noch nicht 16 Jahre         

16 bis noch nicht 17 Jahre         

17 bis noch nicht 18 Jahre     

18 bis noch nicht 27 Jahre         

Gesamtzahl         

 
b) Wohnortverteilung der jugendlichen Mitglieder (Stand: 30. November des Vorjahres) 

(entsprechendes bitte ergänzen, junge Menschen zw. 18 und 27 Jahren werden hier nicht berücksichtigt!) 

 

 Anzahl der jungen Menschen 

zwischen 6 und 18 Jahren 

Wohnort entspricht dem Vereinssitz   

Wohnort ist in einer anderen Kommune aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld  
 

 

Wohnort ist in Coesfeld oder Dülmen  

Wohnort ist außerhalb des Kreises Coesfeld   

Gesamtzahl der jungen Menschen  
zwischen 6 und 18 Jahren 
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Zusätzliche erforderliche Unterlagen (entsprechendes bitte ankreuzen und Unterlagen beifügen!) 

 

  Vereinssatzung bzw. Verbandsordnung (nur bei erstmaligem Antrag auf Pauschalförderung oder bei 

Änderungen / Neuerungen in der Vereinssatzung / Verbandsordnung) 

 
  Jugendsatzung bzw. Jugendordnung (nur bei erstmaligem Antrag auf Pauschalförderung oder bei 

Änderungen / Neuerungen in der Vereinssatzung / Verbandsordnung) 
 

  Bewilligungsbescheid über den Erhalt einer Förderung aus den Förderplänen des Bundes, 
 des Landes NRW oder des Kreises Coesfeld 

 

Erklärung 
Der Kinder- und Jugendförderplan im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes des Kreises Coesfeld wird in der 
jeweils gültigen Fassung vom Antragsteller anerkannt und wird bei der Planung und Durchführung der Maßnahme 
entsprechend beachtet. 
Der Antragsteller verpflichtet sich den bewilligten Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit in seinem Verein bzw. 
Verband zweckentsprechend zu verwenden. 
Überzahlte und zu Unrecht empfangene Kreiszuwendungen sind unverzüglich zurückzuzahlen. 
 
Der Antragsteller ist damit einverstanden, dass die Antragsdaten im Sinne der DS GVO im Rahmen des 
Antragsverfahrens gespeichert und ggfls. zur weiteren Bearbeitung an zuständige Stellen weitergeleitet werden. 
Die Teilnehmer dieser Maßnahme sind über die Speicherung und Weitergabe entsprechend informiert worden. 

 

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)  

Träger der Maßnahme 
 
 
 
 

Stempel/Siegel 
 
 
 

Vermerk des Kreisjugendamtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


